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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1956

Norm

KollVG §2 Abs1

ZPO §273

Rechtssatz

Wenn das im KollV vorgesehene Verfahren zur Feststellung des Grades der Minderleistungsfähigkeit eines

Dienstnehmers und des dementsprechend geminderten Lohnsatzes infolge der durch den Dienstgeber verhinderten

Dienstleistung nicht anwendbar ist, kann das Gericht den angemessenen Lohnsatz gemäß § 273 ZPO nach freier

Überzeugung festsetzen.
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